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oder seines Vorgesetzten gehandelt hat, befreit ihn nicht von 
der Verantwortlichkeit für ein Verbrechen; sie kann aber als 
strafmildemd berücksichtigt werden. 
5. In einem Strafverfahren oder einer Verhandlung wegen eines 
der vorbezeichneten Verbrechen kann sich der Angeklagte nicht 
auf Verjährung berufen, soweit die Zeitspanne vom 30. Januar 
1933 bis zum 1. Juli 1945 in Frage kommt. Ebensowenig stehen 
eine vom Naziregime gewährte Immunität, Begnadigung oder 
Amnestie der Aburteilung oder Bestrafung im Wege. 

Artikel III 

1. Die Besatzungsbehörden sind berechtigt, innerhalb ihrer Be— 
satzungszonen die folgenden Maßnahmen zu treffen: 
a) Wer der Begehung eines Verbrechens verdächtig ist, ein- 

schließlich derjenigen Personen, die eines Verbrechens seitens 

einer der Vereinten Nationen beschuldigt werden, kann verhaf- 
tet werden; das in seinem Eigentum stehende oder seiner Ver— 
fügungsmacht unterliegende bewegliche und unbewegliche Ver— 
mögen soll unter Aufsicht gestellt werden, bis darüber endgül- 
tig verfügt wird. 
b) Dem Justiz-Direktorium sollen die Namen aller Personen, 

die eines Verbrechens verdächtig sind, die Gründe und der Ort 
der Inhafmahme sowie die Namen und Aufenthaltsorte der 
Zeugen mitgeteilt werden. 
c) Geeignete Maßnahmen sollen getroffen werden, damit Zeu- 
gen und Beweismittel im Bedarfsfalle verfügbar sind. 
d) Die Besatzungsbehörden sind berechtigt, die in Haft genom- 
menen und unter Anklage gestellten Personen zur Verhandlung 
vor ein dafür geeignetes Gericht zu bringen, soweit nicht ihre 
Auslieferung an eine andere Behörde nach Maßgabe dieses Ge— 
setzes oder ihre Freilassung erfolgt ist. 
Für die Abuxteilung von Verbrechen, die deutsche Staatsbürger 
oder Staatsangehörige gegen andere deutsche Staatsbürger oder 
Staatsangehörige begangen haben, können die Besatzungsbehör— 
den deutsche Gerichte für zuständig erklären. 
2. Die Zonmbefehlshaber bestimmen oder bezeichnen für ihre 
Zonen den Gerichtshof, vor dem die eines Verbrechens unter 
dem gegenwärtigen Gesetz beschuldigten Personen abgeuneih 
werden sollen, sowie die dabei anzuwendende Verfahrensord- 
nung. 
Die Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes sullen jedoch in 
keiner Weise die Zuständigkeit oder Autorität irgendeines von 
den Zonenbefehlshabem in ihren Zonen bereits errichteten oder 
in Zukunft zu errichtenden Gerichtshöfe beeinträchtigen oder 
beschränken, das gleiche gilt hinsichtlich des auf Grund des 
Londoner Abkommens vom 8. August 1945 ins Leben gerufenen 
Internationalen Militärgerichtshofes. 

b] Ist ein Angeschuldigter von mehreren Behörden (von wel- 
chen keine ein Internationaler Militärgerichshof ist] zur Abur- 
teilung angefordert, so werden die Auslieferungsanträge nach 
Maßgabe der folgenden Rangordnung entschieden: 
1. Wird der Angeschuldigte zur Aburteilung in der Zone, in der 
er sich befindet, benötigt, so wird er nur dann ausgeliefert, 

wenn Vorkehrungen für seine Rückkehr nach stattgefimdener 
auswärtiger Verhandlung getroffen sind‘ 
2. Wird er zur Aburteilung in einer anderen Zone als der seines 
Aufenthaltes benötigt, so Wird er zuerst nach der anfordernden 
Zone ausgeliefert, ehe er außerhalb Deutschlands verschickt 

wird, es sei denn, da13 Vorkehrungen für seine Rückkehr in die 
anfordernde Zone nach stattgefundener auswärtiger Verhand- 
lung getroffen sind. 
3. Wird er zur Aburteilung außerhalb Deutschlands von zweien 
oder mehreren der Vereinten Nationen benötigt, so hat diejenige 
den Vorrang, deren Staatsangehörigkeit er besitzt. 
4. Wird er zur Aburteilung außerhalb Deutschlands von mehre— 

ren Ländern benötigt und befinden sich unter diesen solche, die 
nicht den Vereinten Nationen angehören, so hat das Land, das 
den Vereinten Nationen angehört, den Vorrang. 
5. Wird er zur Aburteilung außerhalb Deutschlands von zweien 
oder mehreren der Vereinten Nationen angefordert, so hat, vor— 
behaltlich der Bestimmung in Ziffer 3b des Abschnitts 2 des 
Artikels IV diejenige den Vorrang, welche die schwerste durch 
Beweismaterial gerechtfertigte Anklage verbringt. 

Artikel V 
Die nach Maßgabe des Artikels IV dieses Gesetzes zwecks Ab— 
urteilung vorzunehmende Auslieferung von Angeschuldigten 
soll auf Grund von Anträgen von Staatsregierungen und Zo- 
nenbefehlshabem so erfolgen, da8 die Auslieferung eines Ver- 
brechers in ein Hoheitsgebiet nicht dazu ausgenutzt werden 
kann, um in einem anderen Gebiet den freien Lauf der Gerech- 
tigkeit zu vereiteln oder unnötig zu verzögern. 
Wenn innerhalb von sechs Monaten der Ausgeliehene nicht von 
dem Gericht der Zone oder des Landes, wohin er ausgeliefert 
wurde, verurteilt worden ist, dann soll er auf Ersuchen des Be— 
fehlshabexs der Zone, in der er sich vor seiner Auslieferung auf- 
gehalten hat, wieder in diese Zone zurückgebracht werden. 

Ausgefertigt in Berlin, den 20. Dezember 1945. 

Ioseph T. McNamey, General 
Bernard L, Montgomery, Feldmarschall 
Louis Koeltz, Generalleutnant 
Gregori Zhukov, Marshall der Sowjetunion 
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Anlage 4 

Kontrollrutsdirektive Nr. 38 
betrefiend Verhaftung und Bestrafung von Kriegsvabrechem, 
Nationalsozialisten und MilituristEn und Interniemng, Kontrulle 
und Überwachung von möglichErweise gEführlichen Deutschen 
Vom lZ. Oktober 1946 
(Auszug) 

Der Kontrollrat erläflt folgende Direktive: 

Abschnitt I 

1. Zweck 
Der Zweck dieser Direktive ist es, für ganz Deutschland ge— 
meinsame Richtlinien zu schaffen betreffend: 
a) die Bestrafung von Kriegsverbrechem, Nationalsozialisten, 
Militaristen und Industriellen, welche das nationalsozialistische 
Regime gefördert und gestützt haben; 
b) die vollständige und endgültige Vernichtung des National- 
sozialismus und des Militarismus durch Gefangensetzung oder 
Tätigkeitsbeschränkung von bedeutenden Teilnehmern oder 
Anhängern dieser Lehren; 
c) die Internierung von Deutschen, welche ohne bestimmter Ver- 
brechen schuldig zu sein, als für die Ziele der Alliierten gefähr- 
lich zu betrachten sind, sowie die Kontrolle und Überwachung 
von Deutschen, die möglicherweise gefährlich werden können. 
2. Verweisungen: 
a) Potsdamer Abkm'nrnen, Art. III, 5 3 (1] a ; 

b) Potsdamer Abkommen, Art. [11, 5 3 (In); 
c) Potsdamer Abkommen, Art III, 5 5; 
d) Direktive Nr. 24 des Kontrollrats; 
e] Kontrollmtsgesetz NL 10, Art. II ä 3 und Art. III, 5 1 und 2‘
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3. Das Problem und die allgemeinen Grundsätze. 
Zwecks Durchführung der in Potsdam aufgestellten Grundsätze 
wird es für notwendig erachtet, Kriegsverbrecher und Personen, 
die möglicherweise gefährlich werden können, in fünf Haupt- 
gruppen einzuteilen und ciner jeden Gruppe angemessene Stra- 
fen und Sühnemaßnahmen festzusetzen. 
Wir sind der Ansicht, da13 die Gruppenteilung und die Art der 
Strafen und der Sühnemaßnahmen in einem Übereinkommen 
einheitlich festgesetzt werden müssen, ol-me aber dabei das freie 
Ermessen, das den Zoncnbcfehlshabern durch das Kontrollrats— 
gesetz Nr. 10 eingeräumt wurde, einzuschränken. 
4. Eine klare Definition der Alliiertcn Politik hinsichtlich 

Deutscher, die offensichtlich gefährlich sind oder möglicher- 
weise gefährlich werden können, ist jetzt erforderlich, um eine 
einheitliche Behandlung in den verschiedenen Zonen hinsicht— 
lich dieser Personen zu gewährleisten 

j] Abgesehen von den in Abschnitt II dieser Direktive bestimm- 
ten Gruppen und Sühnemaßnahmen sollen diejenigen Personen, 
die Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen den Frieden oder 
gegen die Menschlichkeit gemäß Kontrollxatsgesetz Nr. 10 be- 
gangen haben, nach den Bestimmungen und den in Gesetz 
Nr. 10 vorgeschriebenen Verfahrensregeln behandelt werden. 

Abschnitt II 

Artikel I 

Gruppen der Verantwortlichen 

Zur gerechten Beurteilung der Verantwortlichkeit und zur 
Heranziehung zu Sühnemaßnahmen (ausgenommen in dem un- 
ten folgenden Falle 5) werden folgende Gruppen gebildet: 
1. Hauptschuldige; 
2. Belastete (Aktivisten, Militaristen und Nutznießer); 
3. Minderbelastete (Bewährungsgruppe) ; 

4‘ Mitläufer; 
5. Entlastete (Personen der vorstehenden Gruppen, welche vor 
einer Spruchkammer nachweisen können, da8 sie nicht schul- 

dig sind). 

Artikel II 
Hauptschuldige 

Hauptschuldiger ist: 
1. Wer aus politischen Beweggründen Verbrechen gegen Opfer 
oder Gegner des Nationalsozialismus begangen hat. 
2. Wer in Deutschland oder in den besetzten Gebieten auslän— 
dische Zivilpersonen oder Kriegsgefangene völkerrechtswidrig 
behandelt hat. 
3. Wer für Ausschreitungen, Plünderungen, Verschleppungen 
oder sonstige Gewalttaten veramwortlich ist, auch wenn diese 
Akte bei der Bekämpfung von Widerstandsbewegungen began— 
gen warden sind. 
4A Wer sich in einer führenden Stellung in der NSDAP, in einer 
ihrer Gliederungen oder angeschlossenen Verbände oder in 

irgendeiner anderen nationalsozialistischen oder militaristischen 
Organisation betätigt hat 
5A Wer sich in der Regierung des Reiches, der Länder oder in 
der Verwaltung der früher besetzten Gebiete in einer führenden 
Stellung, die nur von führenden Nationalsozialisten uder be— 
deutenden Anhängern der nationalsozialistischen Gewaltherr- 
schaft bekleidet werden konnte, betätigt hat. 
6. Wer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft außeror— 
dendiche politische, wirtschaftliche, prupagandistische oder 
sonstige Unterstützung gewährt hat oder wer aus dieser Zusam- 
menarbeit für sich oder andere erheblichen Nutzen gezogen 
hat. 
7. Wer in der Gestapo, dem SD, der SS, der Geheimen Feld- 
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oder Grenzpolizci für die nationalsozialistische Gewaltherr- 
schaft aktiv tätig war. 
8, Wer sich in einem Konzentrations—, Arbeits-, Internierungs- 
lager, in einer Heil— oder Fflegeanstalt an Tötungen, Folterun- 
gen oder sonstigen Grausamkeiten in irgendeiner Form betei- 
ligt hat.

‚ 

9. Wer aus Eigennutz oder Gewinnsucht aktiv mit der Gestapo, 
dem SD, der SS oder mit ähnlichen Organisationen zusammen— 
gearbeitet hat, indem er Gegner der nationalsozialistischen Ge- 
waltherrschaft denunzierte oder sonst zu ihrer Verfolgung bei- 
trug. 
10. Jedes Mitglied des Oberkommandos der deutschen Wehr- 
macht, als solches gekennzeichnet.

' 

11, In Abschnitt I des Anhangs »A« ist ein Verzeichnis der Per- 
sonengruppen enthalten, welche in Anbetracht der ihnen zur 
Last gelegten Verbrechen, wie sie in den Ziffern 1 bis 10 dieses 
Artikels näher bezeichnet sind, und in Anbetracht der von 
ihnen besetzten Stellen sorgfältig zu prüfen sind, und welche, 
falls die Ergebnisse der Untersuchung eine Anklage notwendig 
machen, als Hauptschuldige vor ein Gericht zu stellen und im 
Falle der Schuld zu bestrafen sind. 

Artikel III 
Belastete 

A. Aktivisten 
I. Aktivist ist: 
1‘ Wer durch seine Stellung oder Tätigkeit die nationalsoziali- 
stische Gewaltherrschaft wesentlich gefördert hat; 
2. Wer seine Stellung, seinen Einfluß und seine Beziehungen zur 
Ausübung von Zwang, Dmhung, Gewalttätigkeiten, Unter- 
drückung qder sonst ungerechten Maßnahmen ausgenutzt hat ; 

3, Wer sich als überzeugter Anhänger der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft, insbesondere ihrer Rassenlehre, offen bekannt 
hat. 
II. Aktivist ist insbesondere, soweit er nicht Hauptschuldiger 
ist: 

1. Wer durch Wort oder Tat, insbesondere öffentlich durch 
Reden oder Schriften oder freiwillige Zuwendungen aus eige— 
nem oder fremden Vermögen oder durch Einsetzen seines per- 
sönlichen Ansehens oder seiner Machtstellung im politischen, 
wirtschaftlichen oder kulturellen Leben wesentlich zur Begrün- 
dung, Stärkung und Erhaltung der nationalsozialistischen Ge— 
waltherrschaft beigetragen hat; 
2. Wer durch nationalsozialistische Lehre oder Erziehung die 
Jugend an Geist und Seele vergiftet hat; 
3, Wer zur Stärkung der nationalsozialistischen Gewaltherr- 
schaft unter Mißachtung anerkannter sittlicher Grundsätze das 
Familien- und Eheleben untergraben hat; 
4. Wer im Dienste des Nationalsozialismus ungesetzlicherweise 
in die Rechtspflege eingegriffen oder sein Amt als Richter oder 
Staatsanwalt pnlitisch mißbraucht hat; 
5‘ Wer im Dienste des Nationalsozialismus herzerisch oder ge- 
walttätig gegen Kirchen, Religionsgemeinschaflen oder weltan- 
schauliche Vereinigungen aufgetreten ist; 
6. Wer im Dienste des Nationalsozialismus Werke der Kunst 
oder Wissenschaft verhöhnt, beschädigt oder zerstört hat; 
7. Wer sich führend oder aktiv an der Zerschlagung der Ge- 
werkschaften, der Unterdrückung der Arbeiterschaft und der 
mifibräuchlichen Verwendung der Gewerkschaftsvermögen be— 

teiligt hat; 
8. Wer als Provokateur, Spitzel oder Denunziant die Einleitung 
eines Verfahrens zum Schaden eines anderen wegen seiner Rasse, 
Religion oder seiner politischen Gegnerschaft gegen den Natio- 
nalsozialismus oder wegen Zuwiderhandlungen gegen national— 
sozialistische Anordnungen herbeigeführt oder herbeizuführen 
versucht hat;



9. Wer seine Stellung oder seine Macht unter der nationalso- 
zialistischen Gewaltherrschaft zu: Begehung von Straftaten, 

insbesondere Erpressungen, Unterschlagungen oder Betrügereien 
ausgenutzt hat; 
10. Wer durch Wort oder Tat eine gehässige Haltung gegenüber 
Gegnern der NSDAP in Deutschland uder im Ausland, gegen 
Kriegsgefangene, die Bevölkerung der ehemals besetzten Gebie- 
te, gegen ausländische Zivilarbeiter, Häftlinge oder ähnliche 
Personen eingenommen hat; 
11. Wer die Versetzung zum Fromdienst von Personen wegen 
ihrer Gegnerschaft zum Nationalsozialismus begünstigt hat. 
IIL Aktivist ist auch, wer nach dem 8. Mai 1945 durch Propa- 
ganda für den Nationalsozialismus oder Militarismus oder durch 
Erfindung und Verbreitung tendenziöser Gerüchte den Frieden 
des deutschen Volkes oder den Frieden der Welt gefährdet hat 
Oder möglicherweise noch gefährdet

' 

BÄ Militaristen 
I. Militarist ist: 
1. Wer das Leben des deutschen Volkes auf eine Politik der 
militärischen Gewalt hinzulenken versucht hat ; 

2. Wer für die Beherrschung fremder Völker, ihre Ausbeutung 
und Verschleppung eingetreten oder verantwortlich ist; 
3. Wer die Aufrüstung für diese Ziele gefördert hat. 
II. Militarist ist insbesondere, soweit er nicht Hauptschuldiger 
ist: 

1, Wer durch Wort oder Tat militaristische Lehren oder Pro- 
gramme aufgestellt oder verbreitet hat oder in einer Organisa— 
tion (mit Ausnahme der Wehrmacht), die der Förderung militari— 
stischer Ideen diente, aktiv tätig war; 
2. Wer vor 1935 die planmäßige Ausbildung der Iugend für den 
Krieg organisiert oder an einer solchen Organisation teilgenom— 
men hat; 
3. Wer in befehlender Stellung für sinnlose Zerstörungen von 
Städten und Dörfern nach dem Einmarsch in Deutschland ver— 
antwortlich ist; 
4. Wer ohne Rücksicht auf seinen Dienstgrad als Angehöriger 
der Wehrmacht, des Reichsarbeitsdienstes, der Organisation 
Tod: (0T) oder Transportgruppe Speer seine Dienstgewalt da« 
zu mifibraucht hat, persönliche Vorteile zu erlangen oder seine 
Untergebenen brutal zu mißhandeln. 
5. Wer auf Grund seiner Ausbildung und früheren Tätigkeit im 
Generalstab oder in anderer Weise nach der Ansicht des (zu- 

ständigen) Zonenbefehlshabers zur Förderung des Militarismus 
beigetragen hat und wer von dem Zonenbefehlshaber als mög— 
licherweise den Zielen den Alliierten gefährlich erachtet wird. 

3. Im Abschnitt III des Anhangs »A« ist ein Verzeichnis der 
Personengruppen enthalten, welche sorgfältig zu prüfen und, 
falls Beweise für ihre Schuld nach den Bestimmungen der Ab- 
sätze I und II dieses Artikels vnrhanden sind, als Minderhe— 
lastete anzuklagen und im Falle der Schuld zu bestrafen sind. 

Artikel V 
Mitläufer 

I. Mitläufer ist: 
Wer nur als nominellex Parteigänger an der nationalsozialisti- 
schen Gewaltherrschaft teilgenommen oder sie unterstützt hat 
IL Demgemäß ist insbesondere als Mitläufer zu betrachten: 
1. Wer als Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen — 
ausgenommen H] und BDM — lediglich Mitgliedsbeiträge be- 
zahlt, an Versammlungen, deren Besuch obligatorisch war, teil- 
genommen cder unbedeutende oder laufende Obliegenheiten, 
wie sie allen Miigliedem vorgeschrieben waren, wahrgenommen 
hat; 
2. Wer, ohne Hauptschuldiger, Belasteter oder Minderbelastetex
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zu sein, Anwärter der NSDAP, aber noch nicht endgültig als 
Mitglied aufgenommen war ; 

3. Wer, nach Ansicht des Zonenbefehlshabers, als früherer An- 
gehöriger der Wehrmacht auf Grund seiner Fähigkeiten die 
Ziele der Alliierten gefährden könnte. 

Artikel VI 
Entlastete 

Entlasteter ist: 
Wer trotz seiner formellen Mitgliedschaft oder Anwartschaft 
oder eines anderen äußeren Merkmals sich nicht nur passiv ver- 
halten, sondern auch aktiv nach besten Kräften der national- 
sozialistischen Gewaltherrschaft Widerstand geleistet und da- 
durch Nachteile erlitten hat. 

Artikel VII 
Sühnemaßnahmen 

Nach dem Grade der Verantwortlichkeit sind die Sühnemaß— 
nahmen (Artikel VIII bis XI) in gerechter und billiger Weise 
zu verhängen, um die Ausschaltung des Nationalsozialismus 
und Militarismus aus dem Leben des deutschen Volkes und die 
Wiedergutmachung des verursachten Schadens zu erzielen. 

Artikel VIII 
Sühnemaßnahmen gegen Hauptschuldige 

I. Gegen Hauptschuldige, die bestimmte Kriegsverbrechen be< 
gangen haben, sind folgende Sühnemafinahmen zu verhängen: 
a] Todesscrafe; 
b) Zuchthaus oder Gefängnis auf Lebenszeit oder für die Dauer 
van 5 bis 15 Jahren; 
c) Zusätzlich können alle im Absatz II dieses Artikels aufge— 
führten Sühnemafinahmen verhängt werden. 
II. Die folgenden Sühnemafinahmen können gegen sonstige 
Hauptschuldige verhängt werden: 
a) Gefängnis oder Interniexung bis zu 10 lehren; Internierung 
nach dem 8.Mai 1945 kann angerechnet werden; körperlich 
Behinderte sind entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu beson— 
deren Arbeiten heranzuziehen; 
b) Ihr Vermögen kann eingezogen werden. Es ist ihnen jedoch 
der unter Berücksichtigung der Familienverhälmisse und ihrer 
Erwerbsfähigkeit zum notdürftigen Lebensunterhalt erfordern 

Iiche Betrag zu belassen 
c] Unfähigkeit, ein öffemliches Amt einschließlich des Notariats 
und der Rechtsanwaltschaft zu bekleiden; 
d) Verlust ihrer Rechtsansprüche auf eine aus öffentlichen Mit- 
teln zahlbare Pension oder Zuwendung; 
e] Verlust des aktiven und pasaiven Wahlrechts und des Rechts, 
sich irgenwie politisch zu betätigen oder Mitglied einer politi- 
schen Partei zu sein; 
f] Verbot der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder in 
einer wirtschaftlichen oder beruflichen Vereinigung; 

g) Verbot auf die Dauer von mindestens 10 lehren nach ihrer 
Freilassung: 
1. In einem freien Beruf oder selbständig in irgendeinem ge» 
werblichen Betriebe tätig zu sein, sich an einem solchen zu be- 
teiligen oder dessen Aufsicht oder Kontrolle auszuüben; 
2. In nichtselbständiger Stellung anders als in gewöhnlicher 
Arbeit beschäftigt zu werden ; 

3. Als Lehrer, Prediger, Schriftsteller, Redakteur oder Rund— 
funk—Kommentator tätig zu sein,- 
h) Sie unterliegen Wohnraum— und Aufenthaltsbeschränkungen 
und können zu gemeinnützigen Arbeiten herangezogen werden; 
i) Sie verlieren alle ihnen erteilten Approbationen, Konzessio- 
nen und Vorrechte sowie das Recht, ein Kraftfahrzeug zu 
halten. 
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Artikel IX 
Sühnemaßnahmen gegen Belastete 

L Sie können auf die Dauer bis zu '10 Jahren in einem Gefäng- 
nis oder in einem Lager interniert werden, um Wiedergmma- 
chungs— und Wiederaufbauarbeiten zu verrichten. Internierung 
aus politischen Gründen nach dem 8. Mai 1945 kann angerech- 
net werden 
Z. Ihr Vermögen kann als Beitrag zur Wiedergutmachung ganz 
oder teilweise eingezogen werden. Bei teilweiser Einziehung des 
Vermögens sind insbesondere die Sachwerte einzuziehen. Die 
notwendigen Gebrauchsgegenstände sind ihnen zu belassen 
3. Sie dürfen kein öffentliches Amt einschließlich Notariat und 
Anwaltschaft bcldcidcn. 
4. Sie verlieren alle Rechtsansprüche auf eine aus öffentlichen 
Mitteln zahlbare Pensiun oder Zuwendung. 
5. Sie verlieren das aktive und passive Wahlrecht, das Recht, 
sich irgendwie politisch zu betätigen oder Mitglied einer politi— 
schen Partei zu sein‘ 
6. Sie dürfen weder Mitglieder einer Gewerkschaft noch einer 
wirtschaftlichen oder beruflichfin Vereinigung sein. 
7. Es ist ihnen auf die Dauer von mindestens fünf Jahren nach 
ihrer Freilassung untersagt: 
a) In einem freien Beruf oder selbständig in irgendeinem ge- 
werblichen Betriebe tätig zu sein, sich an einem solchen zu be- 
teiligen oder dessen Aufsicht oder Kontrolle auszuüben. 
b) In nicht selbständiger Stellung anders als in gewöhnlicher Ar— 
beit beschäftigt sein‘ 
c) Als Lehrer, Prediger, Redakteur, Schriftsteller oder Rund- 
funk-Kommentator tätig zu sein, 
8. Sie unterliegen Wohnraum- und Aufenthaltsbeschränkun- 
gen,

' 

9. Sie verlieren alle ihnen erteilten Approbationen, Konzessio— 
nen und Vortechte sowie das Recht, ein Kraftfahrzeug zu 
halten. 
10. Nach Ermessen der Zonenbefehlshaber können in die Zu- 
nengesetze Sühnemaßnahmen aufgenommen werden, die es den 
Belasteten untersagen, eine Zone ohne Genehmigung zu Ver- 
lassen. ' 

Artikel X 
Sühnemaflnahmen gegen Mindexbelastete 

Wer nach dem Spruch einer Kammer in die Gruppe der Min- 
derbelasteten einzureihen ist, kann einer Bewährungszeit unter- 
worfen werden. Diese Bewährungszeit soll mindestens zwei und 
in der Regel nicht mehr als drei Jahre betragen. Von dem Ver- 
halten während der Bewährungszeit hängt es ab, welcher Grup— 
pe der Betroffene endgültig zugewiesen wird. Während der 
Bewährungszeit sind die fulgenden Sühnemafinahmen anwend- 
bar: 
1. Es ist den Minderbelasteten während der Bewährungszeit 
untersagt: 
a) Ein Unternehmen als Inhaber, Beteiligter, Leiter oder Bevoll- 
mächtigter zu führen oder es zu beaufsichtigen oder zu kon- 
trollieren, ein Unternehmen oder eine Beteiligung daran ganz 
oder teilweise zu erwerben; 
b) Als Lehrer, Prediger, Redakteur, Schriftsteller oder Rund- 
funl<»Kommentaror tätig zu sein. 
2. Ist der Minderbelastete zur Zeit der Einreihung in die Be— 
währungsgruppe an einem Unternehmen, als Inhaber oder Ge- 
sellschafter beteiligt, so kann seine Beteiligung an dem Unter— 
nehmen gesperrt werden 
3. Der Begriff »Umemehmen« im Sinne der Paragraphen 1 (a) 
und 2 dieses Artikels umfaßt nicht notwendigerweise Kleinbe- 
triebe, insbesondere Handwerksbetriebe, Einzelhandelsgeschäfte, 
Bauernhöfe und ähnliche Betriebe mit weniger als 20 Arbeit- 
nehmern. 
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4. Vermögenswerte, deren Erwerb auf Ausnutzung politischer 
Beziehungen oder besonderer nationalsozialistischer Maßnah- 
men wie Arisierung und Aufrüstung beruhen, sind einzuziehen. 
5. Für die Dauer der Bewährung können zusätzlich einzelne der 
im Artikel XI bezeichneten Sühnemaßnahmcn in gerechter Aus— 
wahl und Anpassung verhängt werden, insbesondere: 
a] Beschränkungen in der Ausübung eines freien Berufes und 
Verbot der Ausbildung von Lehrlingen; 

Artikel XIII 

Personen der VDrstehend in Artikel II bis VI bezeichneten 
Gruppen, welche bcstimmter Kriegsverbrechen oder sonstiger 
Vergehen schuldig sind, können ungeachtet ihrer gemäß dieser 
Direktive vorgenommenen Eingruppierung Strafrechdich Ver- 
folgt werdenA Die Verhängung von Sühnemaßnahmen auf Grund 
dieser Direktive schließt eine straftechtliche Verfolgung wegen 
des gleichen Vergehens nicht aus. 

Ausgefettigt in Berlin am 12, Oktober 1946‘ 
R. Noiret, Divisionsgeneral 

P. A‘ Kurochkin, Generaloberst 
Lucius D‘ Clay, Generalleutnant 
G. W. E. I. EISkine, Generalmajor 

Anhang »A« 

Abschnitt I 

Die folgende Liste führt Personengruppen auf, die wegen der 
Art dar ihnen gemäß den Paragraphen 1 bis 10 des Artikels II 

des Abschnitts II dieser Direktive zur Last gelegten Verbrechen 
und wegen der von ihnen innegehabten Stellungen sorgfältig zu 
prüfen sind; wenn die Ergebnisse der Untersuchung eine Ankla- 
ge notwendig machen, muß gegen diese Personen als Haupt- 
schuldige verhandelt werden und sie müssen, falls schuldig be— 
funden, bestraft werden. 
A. Deutscher Geheimdienst einschließlich Abwehrämter: 
1‘ Alle leitenden Beamten des Reichssicherheitshauptamtes 
(RSHA), dessen Organisationen und Dienststellen, die dem 
RSHA direkt unterstellt waren. 
24 Alle Beamten der Geheimen Feldpolizei (GFP) bis herunter 
und einschließlich des Ranges des Feldpolizeidirekmrs. 
3. Alle leitenden Beamten des Putschungsflmtes' des Reichsluft- 
fahrlministeriums. 
B‘ Sicherheitspolizei (SIPO): 
1‘ Alle Angehörigen der Geheimen Staatspolizei (Gestapo). 
2‘ Leitende Beamte der Grenzpolizei-Kommissariate (GREKO) 
3‘ Alle Leiter der Stellen und Leitstellen der Kriminalpolizei. 
C. Ordnungspolizei (ORI’O): 
Alle Beamten, die seit 1935 nachstehenden Abteilungen der Po— 
lizei als Oberst, im Range eines solchen oder in höherem Range 
angehörten: 
a) Schutzpnlizei (SCHUI’O), 
b) Gendarmerie (GEND), 
c] Wasserschutzpolizei (5W), 
d) Luftschutzpolizei (LSCHUPO), 
e) Technische Nothilfe (TENO). 

Fortgesetzt bis Abschnitt III 
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